
I. Aktuelles aus der
Gesetzgebung

1. HBG und HPVG sollen entfristet werden

Die Landesregierung plant im Rahmen des „Geset-
zes zur Entfristung und zur Veränderung der Gel-
tungsdauer von befristeten Rechtsvorschriften“ eine
grundsätzliche Neuregelung der Befristungspraxis
von Gesetzen und Verordnungen. Es soll künftig
3 Kategorien geben. Zum einen solche Regelungen,
die gänzlich entfristet werden, ferner Regelungen,
die für die Dauer von 5 bzw. 8 Jahren befristet gel-
ten. Zur ersten Kategorie werden das HBG und das
HPVG gehören. Sie werden vollständig entfristet.
Die Beteiligungsverfahren zu diesem Gesetzesvor-
haben sind abgeschlossen; mit einer Einbringung in
den Landtag ist noch vor der Sommerpause 2012
zu rechnen.

2. DRModG und Novelle Hessische Beihilfenver-
ordnung

Keinen neuen Sachstand gibt es hinsichtlich der er-
warteten Vorlage eines 2. Dienstrechtsmodernisie-
rungsgesetzes bzw. einer Neufassung der Hessi-
schen Beihilfenverordnung.
Zu Letzterer vgl. HBR-Newsletter Nr. 1/2012, S. 1.

II. Aktuelles aus der
Rechtsprechung

1. VG Frankfurt a. M.: Einstellung von „gering-
fügig Beschäftigten“ ist mitbestimmungs-
pflichtig

Wie schon das VG Wiesbaden in seinem (rechts-
kräftigen) Beschluss v. 10.3.2011 (siehe HBR-
Newsletter 4/2011, S. 3) hat jetzt auch das VG
Frankfurt a. M. bestätigt, dass die Einstellung von
sogenannten „geringfügig Beschäftigten“ nach § 8
SGB IV jedenfalls dann der Mitbestimmung unter-
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liegt, wenn diese für einen Zeitraum von mehr als
zwei Monaten vorgesehen ist. Die Tatsache, dass die-
ser Personenkreis nach § 3 Abs. 3 Nr. 6 HPVG nicht
zum Kreis der Beschäftigten im Sinne des HPVG
rechnet, ist bei der Beurteilung der Frage der Mitbe-
stimmung bei Einstellung ohne Belang. Auch die Ent-
scheidung des VG Frankfurt a. M. ist mittlerweile
rechtskräftig. Von daher ist zu dieser Fragestellung
jedenfalls für Hessen mittlerweile schon von
einer h. M. auszugehen.
VG Frankfurt a. M. v. 30.1.2012, Az.: 23 K
4/12.F.PV(V). Die Entscheidung ist rechtskräftig.

2. HessVGH: Kein umfassendes Einsichtsrecht in
Dienstpläne und Arbeitszeiterfassungen

In dem Beschwerdeverfahren vor dem HessVGH
gegen die Entscheidung des VG Frankfurt a. M. v.
31.5.2010 (Az.: 23 K 500/10.F.PV(V) ging es um die
Frage, ob eine Personalvertretung ein Recht darauf
hat, in Dienstpläne und Arbeitszeiterfassungsdaten
Einsicht zu nehmen. Nachdem dies auf Grund einer
Dienstvereinbarung seit 2003 erfolgte, sperrte der Ar-
beitgeber im Jahre 2010 Angaben wie Krankheitsda-
ten, Daten im Zusammenhang mit einer Schwanger-
schaft, Dienstbefreiung u. ä. persönliche Ereignisse.
Begründet wurde dies mit datenschutzrechtlichen Be-
denken. Andere Daten wie z. B. Namen, Vorname,
Arbeitszeiten etc. wurden unverändert mitgeteilt.

In dem über zwei Instanzen geführten Beschlussver-
fahren wollte die Personalvertretung die Wiederher-
stellung des umfangreichen Einsichtsrechts errei-
chen. Erfolglos. Auch der HessVGH schloss sich der
erstinstanzlichen Auffassung an. Er wies insbeson-
dere darauf hin, dass nach § 62 Abs. 2 Satz 4 HPVG

Personalakten nur mit Zustimmung des Betroffenen
und nur bestimmten Mitgliedern der Personalvertre-
tung zur Kenntnis gegeben werden dürfen. Damit sei
ein globales Einsichtsrecht der Personalvertretung
insgesamt nicht zu vereinbaren. Die Rechtsbe-
schwerde gegen diese Entscheidung wurde nicht zu-
gelassen.Ob hiergegen die Nichtzulassungsbe-
schwerde eingelegt wurde, ist nicht bekannt.
HessVGH v. 24.11.2011, Az.: 22 A 1437/10.PV.
Vorinstanz: VG Frankfurt a. M. v. 31.5.2010, Az.: 23 K
500.F.PV(V)

3. VG Frankfurt a. M.: Festsetzung des Besol-
dungsdienstalters ist ein Verstoß gegen das
Verbot der Altersdiskriminierung

In einem ersten Verfahren hat das VG Frankfurt a. M.
in einem speziellen Fall die Festsetzung des Besol-
dungsdienstalters nach den Regelungen der §§ 27 ff.
BBesG als eine unzulässige Diskriminierung wegen
des Lebensalters qualifiziert. Zu diesem Problemkreis
laufen derzeit bundesweit mehrere Verfahren. Hin-
tergrund ist auch, dass nach der Rechtsprechung des
EuGH (Urteil v. 8.9.2011, ZTR 2011, S. 664) und die-
sem folgend durch das BAG (Urteil v. 10.11.2011,
ZTR 2012, S. 38 ff.) das System der Lebensalters-
stufen nach § 27 BAT ebenfalls einen Verstoß gegen
das Verbot der Diskriminierung wegen des Lebens-
alters darstellt.

Auf Grund der Vielzahl von Verfahren einerseits so-
wie der unterschiedlichen Regelungen in der A-, B-,
C- und R-Besoldung andererseits ist damit zu rech-
nen, dass diese Frage letztlich ebenfalls vom EuGH
zu entscheiden sein wird.
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Ihr neuer Online-Begleiter zu allen Fragen des Tarifrechts.
Erleben Sie das perfekte Hilfsmittel, mit dem Sie Ihre Arbeitsabläufe noch besser organisieren können. Verlas-
sen Sie sich auf eine Wissensquelle in rehm-Qualität, die Sie immer auf den aktuellsten Stand bringt: das rehm
cockpit TVöD. Die intelligente Suche sortiert für Sie die Antworten nach Ihren Bedürfnissen – in genau der
Tiefe, die Sie wünschen.

NEU!

http://www.rehm-cockpit.de/516440


III. Aktuelles aus dem Tarifge-
schehen

1. Verhandlungsergebnis im Rahmen der Tarif-
verhandlungen zum TVöD, TV-V u. a. Tarifberei-
che erzielt (Bund & VKA)

Am Morgen des 31.3.2012 wurde in den 2012er Ta-
rifverhandlungen des öffentlichen Dienstes von
Bund und VKA eine Einigung erzielt. Aus Platzgrün-
den verzichten wir darauf, an dieser Stelle das mitt-
lerweile wohl bekannte Ergebnis zu wiederholen.
Siehe dazu den Newsbeitrag Wortlaut der Tarifrei-
nigung vom 31.3.2012.

Aktuell läuft allerdings noch bis zum 30.4.2012 die
gegenseitige Erklärungsfrist. Bei der Gewerkschaft
ver.di wird z. B. bis zum 25.4. eine „aufsuchende Mit-
gliederbefragung“ durchgeführt. Am 26.4.2012 soll
die Bundestarifkommission für den öffentlichen
Dienst abschließend entscheiden. Im Falle der An-
nahme und vorbehaltlich der Redaktionsverhand-
lungen könnte das Ergebnis Folgendes bedeuten:

1. Zum Ergebnis folgende ergänzende Informatio-
nen:

a) Für den Bereich der Flughäfen wird es u.a. eine
ergänzende Protokollerklärung oder Niederschrifts-
erklärung geben, die klarstellt, dass die drei verein-
barten linearen Steigerungen des Entgelts als eine
Entgeltsteigerung betrachtet werden. Damit wird die
nach § 4 Abs. 2 des Zukunftsvertrages 2018 (Be-
triebsvereinbarung Nr. 60.1 v. 20.11.2009 der Fra-
port AG) vereinbarte Abschmelzungsregelung von
linearen Einkommenssteigerungen bis zu einer
Höhe von 3 % zumindest gemildert. Ohne diese
noch zu formulierende Erklärung wäre die Ab-
schmelzungsregelung jeweils bei allen drei Erhö-
hungen (1.3.2012, 1.1.2013 und zum 1.8.2013) wirk-
sam geworden (vgl. § 4 Abs. 2 Satz 1
Zukunftsvertrag 2018). Alternativ ist auch eine be-
triebliche Lösung denkbar.

b Für den Bereich der Theater & Bühnen (Ände-
rung des personellen Geltungsbereichs in § 1 Abs. 2
Buchst. n TVöD-AT) gibt es eine Verhandlungszu-
sage der VKA. Die Verhandlungen sollen bis Sep-
tember 2012 abgeschlossen sein. Eine Änderung
des personellen Geltungsbereichs im Bereich des
TVöD wäre dann im Übrigen auch eine „Blaupause“
für die Verhandlungen mit der TdL bzw. dem Land

Hessen im Jahre 2013 (§ 1 Abs. 2 Buchst. j TV-L;
§ 1 Abs. 2 Buchst. j TV-H).

c) Die Ausbildungsentgelte werden nicht linear,
sondern um einen Festbetrag erhöht. Dies bedeutet
z. B. im ersten Ausbildungsjahr eine Erhöhung um
7,11 % (z. Zt. 703,26 € + 50,00 € = 753,26 € =
7,11 %; § 8 Abs. 1 TVAöD Besonderer Teil BBiG,
HBR III, Ordner 1, Nr. 2120). Wegen der Details zu
der Übernahmeregelung verweisen wir auf das Ei-
nigungspapier. Die Laufzeit auch dieser Regelung
beträgt 24 Monate (= 1.3.2012 bis zum 28.2.2014).
Es gibt damit hinsichtlich der grundsätzlichen Über-
nahmeregelung keine zeitliche Unterbrechung, da
z. B. § 16a TVAöD-BT-BBiG mit Ablauf des
29.2.2012 außer Kraft getreten ist (§ 16a Abs. 3
TVAöD-BT-BBiG).

Die Kosten für die Fahrten zur Berufsschule wer-
den unter Beachtung eines Eigenanteils übernom-
men. Dieser beträgt 6 % „des Ausbildungsentgelts
für das erste Ausbildungsjahr“. Beispiel nach der Ta-
riferhöhung für die Zeit vom 1.3.2012 bis zum
31.12.2012: 753,26 € x 6 % = 45,19 €. Mithin werden
die Kosten, die über 45,19 € mtl. hinausgehen, er-
stattet. Diese Berechnungsgrundlage gilt für alle
Ausbildungsjahre, also auch für jemanden, der sich
im 3. Ausbildungsjahr befindet.

2. Der geplanten Neuregelung des Erholungsur-
laubs wurde u. a. deshalb zugestimmt, weil die öf-
fentlichen Arbeitgeber angekündigt hatten, im Falle
einer Ablehnung § 26 TVöD mit Ablauf des
31.12.2012 zu kündigen (§ 39 Abs. 4 Buchst. f
TVöD-AT). Zwar hätte die Regelung dann nachge-
wirkt, da die Nachwirkung nicht ausgeschlossen ist.
Gleichwohl hätten im Nachwirkungszeitraum die je-
weiligen Arbeitgeber für die Fälle der Neueinstellung
bzw. bei Vertragsänderungen die Regelungen des
§ 26 TVöD durch „eine andere Abmachung“ erset-
zen können (§ 4 Abs. 5 TVG). Solche betrieblichen
Regelungen hätten wegen des Fehlens von ein-
schlägigen Mitbestimmungstatbeständen auch ohne
vorherige Beteiligung von Personal- bzw. Betriebs-
räten in Kraft gesetzt werden können. Die gegebe-
nen Beteiligungsrechte geben es nicht her, auch hin-
sichtlich der Dauer des Erholungsurlaubs
mitzubestimmen (§ 74 Abs. 1 Nr. 11 HPVG; § 75
Abs. 3, 1. Alt. BPersVG; § 87 Abs. 1 Nr. 5, 1. Alt.
BetrVG).

3. Die Neuregelung des Erholungsurlaubs wird
jedenfalls direkt und unmittelbar für den Bereich
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des KAV Hessen e. V. keine Anwendung finden.
Dies ergibt sich daraus, dass die Urlaubsdauer
durch den spezielleren landesbezirklichen Tarifver-
trag Nr. 24/2010 v. 24.08.2011 zur Regelung der Ur-
laubsdauer über 50jähriger Beschäftigter (HBR IIa,
Ordner 1, Nr. 1530) geregelt ist. Dieser erfasst alle
Beschäftigten, die unter den Geltungsbereich des
TVöD v. 13.9.2005 fallen. Dies ist eine statische Ver-
weisung auf den TVöD in seiner Urfassung vom
September 2005 und keine dynamische Verweisung
auf den TVöD „in seiner jeweiligen Fassung“. Durch
die Tarifeinigung 2012 wird möglicherweise § 26
TVöD i. d. F. des 5. Änderungstarifvertrages v.
27.2.2010 geändert, aber eben nicht der TVöD v.
September 2005.

4. Praktisch bedeutet dies, dass in Hessen zum
einen unverändert die Urlaubshöhe und zum ande-
ren auch die Altersstaffel des § 26 Abs. 1 TVöD-AT
gilt. Zwar ist diese Staffelung letztlich bekanntlich
durch die Entscheidung des BAG v. 20.3.2012 (Az.:
9 AZR 529/10) als eine Diskriminierung wegen des
Alters verworfen worden. Praktische Regelungsnot-
wendigkeiten ergeben sich damit aber nur in Bezug
auf den Tarifvertrag, um den es in der Entscheidung
gegangen ist. Dies ist der TVöD. Durch die statische
Verweisung in dem gesonderten, insoweit auch spe-

zielleren Tarifvertrag wird dieser von den ggf. vorzu-
nehmenden Änderungen des § 26 TVöD nicht er-
fasst.

5. Damit bleibt es auch bei einer unveränderten
Gültigkeit des § 3 dieses landesbezirklichen Ta-
rifvertrages Nr. 24/2010 (a. a. O.), der einen Ur-
laubsanspruch in Höhe von 33 Tagen (Vollendung
des 50. Lebensjahres: plus 3 Tage = 33 Tage) für
diejenigen vorsieht, die bereits im Kalenderjahr 2010
über einen solchen Urlaubsanspruch verfügten. Zu-
sätzlich haben wir bekanntlich diesen 33-Tage-
Anspruch für die Jahrgänge 1961 bis einschl. 1970
gesichert (§ 3 Abs. 2 des landesbez. Tarifvertrages
Nr. 24/2010, a. a. O.)

6. Der genannte landesbezirkliche Tarifvertrag kann
frühestens zum Ablauf des 31.12.2016 gekündigt
werden. Eine vorherige Kündigung ist ausdrücklich
ausgeschlossen (§ 4 des landesbez. Tarifvertrages
Nr. 24/2010, a. a. O.). Mithin erst in über 4 ½ Jahren.

7. Es ist gleichwohl nicht auszuschließen, dass der
KAV Hessen e. V. und die Gewerkschaft ver.di nach
Ablauf und in Abhängigkeit von der Erklärungsfrist
Verhandlungen zur Anpassung dieses Tarifvertrages
aufnehmen. Schon allein deshalb, um die darin ent-
haltenen diskriminierenden Regelungen zu beseiti-
gen.

8. Allerdings muss in diesem Zusammenhang auch
darauf hingewiesen werden, dass es insoweit dann
auch bei dem Urlaubsanspruch der Auszubilden-
den nach TVAöD in der Höhe bleibt, wie es eben
§ 26 TVöD-AT vorsieht (§ 1 landesbez. Tarifvertrag
Nr. 24/10 i. V. m. § 9 Abs. 1 TVAöD). In aller Regel
damit 26 Tage. Die Neuregelung zum einheitlichen
Urlaubsanspruch von 27 Ausbildungstagen (§ 9 Abs.
1 TVAöD i. d. F. der Tarifeinigung v. 31.03.2012)
greift insoweit nicht.

Hinsichtlich der Praktikantinnen und Praktikanten
gilt aktuell ebenfalls der Erholungsurlaub, wie er für
die Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers ver-
einbart ist, mithin in aller Regel § 26 TVöD (§ 1 lan-
desbez. Tarifvertrag Nr. 24/2010 i. V. m. § 10
TVPöD). Nach der beabsichtigten Neuregelung wür-
den auch Praktikantinnen bzw. Praktikanten einheit-
lich 27 Tage Urlaub erhalten (§ 10 TVPöD i. d. F. der
Tarifeinigung v. 31.03.2012). Ebenfalls nicht erfasst
von den Neuregelungen sind ferner die Auszubil-
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denden im Bereich der Pflege (TVAöD - Besonde-
rer Teil Pflege). Auch sie fallen wegen des Verweises
in § 1a TVAöD-BT-Pflege unter § 1 des landesbez.
Tarifvertrages Nr. 24/2010. Dies bedeutet allerdings
dann auch, dass sie ab dem 1.1.2013 nicht über den
einheitlichen Urlaubsanspruch von 27 Tagen sowie
den Zusatzurlaub von einem Tag bei Ableistung von
Schichtdienst verfügen (§ 9 Abs. 1 TVAöD-BT-Pflege
i. d. F. der Tarifeinigung vom 31.03.2012).

9. Für den Tarifbereich des TV-N Hessen gilt Fol-
gendes:

a) Die linearen Einkommenssteigerungen in den
Jahren 2012 und 2013 gelten vollumfänglich auch
für die Beschäftigen im Geltungsbereich des TV-N
(§ 25 Abs. 3 Satz 1 TV-N Hessen, HBR III, Ordner 2,
Nr. 7020). Gesonderter Verhandlungen bedarf es in-
soweit nicht, die Tabellen sind anzupassen.

b) Bezüglich des Erholungsurlaubs gilt, dass für
die mit Wirkung zum 1.7.2010 übergeleiteten Be-
schäftigten unverändert die Urlaubsstaffel und die
Dauer des Erholungsurlaubs gilt, wie sie sich aus
§ 23 Abs. 10 TV-N Hessen v. 30.6.2010 ergibt. Es
handelt sich dabei um die dem § 26 TVöD nachge-
bildete Staffelung, die nach Maßgabe der Entschei-
dung des BAG v. 20.3.2012 unzulässig ist. Nach
§ 25 Abs. 3 Satz 3 TV-N Hessen besteht eine Ver-
pflichtung, manteltarifliche Regelungen im Gel-
tungsbereich des TVöD-V dann auch im TV-N Hes-
sen nachzuvollziehen, wenn sie im Zusammenhang
mit Entgelterhöhungen vorgenommen werden. Ein
solcher Zusammenhang besteht nicht.

Die Änderungen im Bereich des § 26 TVöD-AT wer-
den vorbehaltlich des Ausgangs der „aufsuchenden
Mitgliederbefragung“ bzw. der Entscheidung der
BTKöD ausschließlich wegen der am 20.3.2012 pu-
blizierten Entscheidung des BAG vorgenommen. Bis
zur 3. Verhandlungsrunde am 28.3.2012 hat das
Thema „Erholungsurlaub“ keine Rolle gespielt. Es
wurde bis dahin weder von Arbeitgeber- noch von
unserer Seite aus in die Verhandlungen eingebracht.
Von daher gibt es jedenfalls wegen der Regelung
des § 25 Abs. 3 Satz 3 TV-N Hessen keinen Grund
zur Änderung.

c) Im Übrigen gilt für diesen Personenkreis (= über-
geleitete Beschäftigte) auch unverändert, dass, so-
weit sie bis zum 30.6.2010 das 50. Lebensjahr voll-
endet hatten bzw. haben, sie sodann 3 zusätzliche
Urlaubstage erhielten und somit einen Gesamtan-

spruch von 33 Tagen haben. Auch diese Regelung
gilt unverändert weiter, jedoch ebenfalls nur solange,
wie dies § 5 Abs. 1 HUrlVO ebenfalls vorsieht (s. Nr.
11).

d) Für Beschäftigte, die ab bzw. seit dem 1.7.2010
im Geltungsbereich des TV-N Hessen eingestellt
wurden, gilt ohnehin ein nach der Dauer der Be-
triebszugehörigkeit gestaffelter Urlaubsanspruch
(§ 14 Abs. 3 TV-N Hessen, a. a. O.). Diese Rege-
lung bleibt gänzlich unberührt.

10. Ohnehin nicht betroffen von der Neuregelung
des Erholungsurlaubs ist der Tarifbereich des TV-
V. Denn hier galt bislang schon ein einheitlicher Ur-
laubsanspruch von 30 Tagen (§ 14 Abs. 3 Satz 1 TV-
V; HBR III, Ordner 2, Nr. 7010). Für den Bereich der
Messe Frankfurt a. M. gilt hinsichtlich des darüber-
hinausgehenden Anspruchs auf weitere 3 Tage Er-
holungsurlaub ab Vollendung des 50. Lebensjahres
§ 2 Nr. 4 des landesbezirklichen Tarifvertrages Nr.
15/2011 v. 7.11.2011 zur Überleitung der Messe
Frankfurt a. M. in den TV-V. Seit dem Jahr 2012 gilt
dort ein einheitlicher Urlaubsanspruch von 30 Tagen,
was sich in diesem Jahr schon als Erhöhung des
Jahresurlaubs von je nach Lebensalter um 4 Tage
bzw. um einen Tag ausgewirkt hat. Wer im Jahre
2012 den Anspruch auf 33 Tage im Falle der Voll-
endung des 50. Lebensjahres hatte, behält diesen
für die Dauer des fortbestehenden Beschäftigungs-
verhältnisses. Allerdings ist dieser Anspruch auch in
diesem Bereich an die insoweit unveränderte Gel-
tung des § 5 Abs. 1 Satz 1 HUrlVO gekoppelt (Nr.
11).

11. Im Falle der Annahme des Tarifergebnisses v.
31.3.2012 werden Verhandlungen zur Anpassung
der fortbestehenden Erschwerniszuschläge nach
§ 2 Abs. 2 des landesbezirklichen Tarifvertrages
Nr. 6/2010 v. 24.8.2010 (HBR III, Ordner 1, Nr. 1291)
aufnehmen. Die linearen Erhöhungen der Jahre
2012 bzw. 2013 sind für die Bemessung der Er-
schwerniszuschläge zu übernehmen. Bis dahin wer-
den die Zuschläge sowohl hinsichtlich des Grundes
als auch der Höhe nach in der seit dem 1.8.2011 gel-
tenden Höhe unverändert weitergezahlt (Satz 2, 3
der Protokollerklärung zu § 3 des landesbez. Tarif-
vertrages Nr. 6/2010 a. a. O.).
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2. Änderungstarifverträge zum TV-H vereinbart

Vor dem Hintergrund der Änderungstarifverträge im
Bereich der Zusatzversorgung (ATV & ATV-K) auf
der Bundesebene haben die hessischen Tarifver-
tragsparteien die Übernahme dieser Änderungsta-
rifverträge in ihr Tarifrecht vereinbart. Durch den 4.
Änderungstarifvertrag v. 18.1.2012 sowie dem 5. Än-
derungstarifvertrag v. 31.1.2012 wird durch eine ent-
sprechende Anpassung des § 25 Satz 1 TV-H
sichergestellt, dass der 5. bzw. der 6. Änderungsta-
rifvertrag zum (in diesem Fall) ATV auch in Hessen
gilt. Die Anpassung war erforderlich, weil § 25 Satz
1 TV-H einen statischen Verweis auf den 4. Ände-
rungstarifvertrag zum ATV enthält. Beim statischen
Verweis auf den (jetzt) 6. Änderungstarifvertrag zum
ATV bleibt es auch. Dies hängt damit zusammen,
dass das Land Hessen seit April 2004 als Nicht-
mehr-Mitglied der TdL keinen Automatismus der
Übernahme durch eine dynamische Verweisung will.
Die weiteren Tarifverträge (§ 25 TV-G-U sowie § 25
TV-TU Darmstadt) werden im Nachgang ebenfalls
entsprechend geändert.

Christian Rothländer,
Sekretär beim ver.di Landesbezirk Hessen,
Mitherausgeber des „HBR – Hessisches Bedien-
stetenrecht“

IV. Vorschau auf die HBR-Liefer-
ungen in den nächsten Monaten

In dieser Vorschau erhalten Sie einen Überblick über
den Inhalt der nächsten Ergänzungslieferungen.

Sie gibt den derzeit geplanten Stand wieder, der
aber kurzfristig noch geändert werden kann.

Mai 2012:

252. Aktualisierung der Gesamtausgabe =
69. Aktualisierung der Teilausgabe I
§§ 16b-28, 48 WO-HPVG,
HGlG Gesetzestext

253. Aktualisierung der Gesamtausgabe =
Tarifrecht Rundschreiben der Spitzenverbände der
Sozialversicherungsträger

Juni 2012:

254. Aktualisierung der Gesamtausgabe =
120. Aktualisierung der Teilausgabe IV

§ 84 HBG
§§ 1-5 HBeamtVG
Anhänge

Juli 2012:

255. Aktualisierung der Gesamtausgabe =
Tarifrecht

Nähere Informationen zum Aufbau des Werkes und
zu seinen Teilausgaben finden Sie hier.

V. Neues auf Rehmnetz
1. Fachbeiträge Beamtenrecht
Topfwirtschaft und Beförderungsranglisten
sind rechtswidrig

2. News Gleichstellungsrecht
Anonyme Bewerbungen erfolgreich

3. Rechtsprechung
Kündigung wegen Stalking

4. Blog zum Beamtenrecht

Unser Experte Dr. Maximilian Baßlsperger kom-
mentiert wöchentlich die Beamtenreform und ihre
Folgen – immer mit einem wachsamen und kriti-
schen Auge. Die neuesten Themen:

Der Böllerschuss und der Ministerialrat
Beliehene Unternehmer und Verwaltungshelfer
Als Lehrer nach Sachsen?

Zu weiteren Blog-Beiträgen geht es hier.
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